
zwei. E r besuchte jene, die w ährend der H errschaft 
seines V aters die treuesten  und ergebensten U ntertanen  
des ehemaligen R ittergu tsbesitzers W. sen. w aren. Es 
sind dies der erste  Buchhalter, die Köchin, der Leib
kutscher, das Kindermädchen, B ürovorsteher von ver
schiedenen Rechtsanw älten in Q. und H., sowie ehe
m alige Geschäftsfreunde seines V aters. Zum Besuch des 
Grabes seiner G roßeltern h a tte  er jedoch keine Zeit. 
Aus diesem ganzen V erhalten kam  der Senat zu der 
Schlußfolgerung, daß sich der A ngeklagte m it seinem 
V ater in der V ergangenheit ausführlich über die ehe
m aligen Besitzverhältnisse unterhalten  hat. Es w äre ihm 
sonst nicht möglich gewesen, bei diesem Besuch über
all dort vorzusprechen, wo ta tsächlich  eine gewisse 
A ussicht bestand, U nterlagen über die Ausdehnung der 
ehem aligen W.’schen Besitzungen zu erlangen. Sein 
ganzes V erhalten bei all seinen Besuchen sowohl in
H. als auch in Q. zeigt, daß er nur bestreb t w ar, den 
Verbleib eines jeden Stückchens ehem aligen Vermögens 
der W.s festzustellen, übera ll frag te  er nach dem Zu
stand des Gutes, erkundigte sich nach baulichen V er
änderungen, nach dem Stand der M echanisierung, nach 
dem Zustand der Äcker und ihren E rträg en  und wollte 
sogar den Agronom en über diese Dinge befragen.
Einen jeden, der seinem V ater früher ergeben w ar, be
fra g te  er nach U nterlagen über dessen frühere Besit
zungen. E r  w ar sich dabei auch bewußt, daß er den 
K reis Q. n icht betreten  durfte, da dort der W irkungs
kreis seines V aters als R ittergu tsbesitzer war. Der An
geklagte sag te selbst, daß  er sich deshalb n icht legal 
nach Q. g e tra u t habe; er befürchtete F ragen  nach dem 
Grund seines Kommens, wohingegen ihn in M., von wo 
er sich eine A ufenthaltsgenehm igung erschlichen hatte, 
keiner kannte.

Die H andlungen und Ä ußerungen des A ngeklagten 
stellen objektiv die vom W esten betriebene Politik  des 
„Aufweichens“ dar. Bei solchen B ürgern  wie den Zeu
gen B., H. oder G. w aren V oraussetzungen vorhanden, 
durch Redereien von einer baldigen W iederkehr und 
R estaurierung  a lte r  kap italistischer A usbeutungsver
hältnisse den alten  U ntertanengeist w ach zu halten. 
Welche Folgen ein solches Vorgehen nach sich ziehen 
kann, leh rt uns am  deutlichsten das Beispiel des kon
terrevolutionären Putsches im Oktober 1956 in U ngarn. 
Die Vorfälle in U ngarn  zeigen, daß das Vorgehen des 
W. nicht nur Boykotthetze gegen unseren A rbeiter- 
und-B auern-Staat, sondern gleichzeitig auch eine U nter
stü tzung  der zum  K rieg treibenden im perialistischen 
K räfte  W estdeutschlands und des gesam ten westlichen 
Im perialism us bedeutet. D aß dies n icht nur objektiv, 
sondern auch subjektiv  so w ar, schlußfolgert der Senat 
aus w eiteren Ä ußerungen des A ngeklagten. W enn er 
gegenüber B. die Meinung v ertra t, daß er m it einem 
Zerfall des sozialistischen L agers durch eine kriege
rische A useinandersetzung zwischen der Sowjetunion 
und China rechne und dann seine Zeit gekommen sei, 
um zurückzukehren, so zeig t sich darin, daß er auf 
eine Einverleibung der Deutschen Dem okratischen 
Republik in die Bundesrepublik rechnet. Es zeigt sich 
auch ferner als Ergebnis der H auptverhandlung, daß 
der A ngeklagte un ter derartigen  A spekten auf eine 
W iedererrichtung der w irtschaftlichen und dam it poli
tischen M acht der bei uns gestürzten  K lasse der G roß
grundbesitzer und M onopolherren spekulierte. Diese A n
sicht, die er durch sein V erhalten gegenüber den Zeu
gen unm ißverständlich zum  A usdruck brachte, is t die 
k lare Konzeption der gestürzten  A usbeuterklasse, die 
s te ts  bestreb t ist, ihre alte K lassenherrschaft m it allen 
zu Gebote stehenden M itteln w iederzuerrichten, und 
zu diesem Zweck auch nicht vor dem K rieg in seiner 
bestialischsten Form  zurückschreckt. Denn es kann  auf 
friedlichem Weg, d. h. m it Zustim m ung der A rbeiter
klasse, keine W iederherstellung a lte r  beseitig ter H err

schaftsverhältnisse der gestürzten  A usbeuterklasse 
m ehr geben. D araus erg ib t sich, daß der A ngeklagte 
sowohl objektiv als auch subjektiv  neben dem Tatbe
stand der Boykotthetze auch den der K riegshetze er
fü llt hat.

K lar und unm ißverständlich soll dem A ngeklagten ge
zeigt werden, daß es bei uns in der Deutschen Demo
kratischen  Republik m it R estaurierungsversuchen ein 
fü r  allem al vorbei ist und w ir in dieser F rag e  auch zu 
keinerlei Kompromissen bereit sind. Jahrhundertelang  
haben die G roßgrundbesitzer die B auern und Land
arbe iter in D eutschland unterdrückt, ausgenutzt und 
ausgebeutet. Der A ngeklagte, als A ngehöriger dieser 
Klasse, würde, w ieder im  Besitz der ehem aligen W.’
schen Güter, zu einem ebensolchen A usbeuter wie seine 
V orfahren, wie alle G roßgrundbesitzer, werden. E r 
w ürde die gleiche, fü r  das Volk verderbliche Politik  
un ter E insatz seiner w irtschaftlichen M acht betreiben, 
wie diese sie früher betrieben haben. Ihm  und den An
gehörigen seiner K lasse m uß durch eine solche E n t
scheidung k la r und unm ißverständlich gesag t werden, 
daß w ir ihre Besuche in unserem  A rbeiter-und-Bauern-
S taa t nicht nur n icht wünschen, sondern ablehnen.............
U n ter Berücksichtigung all dieser U m stände kom m t 
der Senat zu der S trafe von fünf Jah ren  und drei M ona
ten  Zuchthaus.

Quelle: „Neue Ju s tiz“ 1957, S. 410.
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A rt. 6 der V erfassung.
E in T ierarz t in verantw ortlicher Funktion, der aus be
w ußter G egnerschaft zu unserem  S taa t die gesetzlichen 
V orschriften über die Bekäm pfung der Schweinepest 
und über die Im pfung von Schweinen m ißachtet, so daß 
der Schweinezucht der volkseigenen G üter und der LPG 
u. U. großer Schaden entsteht, betreib t Schädlingstätig
keit, die sich gegen die Grundlagen unserer staatlichen 
und gesellschaftlichen O rdnung richtet.

Im  H erbst 1953 w urde der A ngeklagte K. vom K reis
tie ra rz t beauftrag t, im VEG S.-W. Schutzim pfungen
gegen R otlauf und Schweinepest durchzuführen. ..........
N ach den bestehenden gesetzlichen Bestim mungen, 
näm lich der AO über die B ekäm pfung der Schweine
pest vom 9. F eb ruar 1952 (GBl. S. 131) und der VO 
über die E inführung der Im pfung gegen die Schweine
pest vom 10. Jun i 1953 (GBl. S. 817), w ar die Im pf
kanüle nach jeder Bucht zu wechseln und der Im pf
stoff einem besonderen Gefäß zu entnehmen. N ach der 
AO der H auptabteilung V eterinärw esen im  M inisterium 
fü r  Land- und F orstw irtschaft vom 13. A pril 1954 w ar 
die K anüle nach der Im pfung eines jeden Tieres zu 
wechseln. Diese gesetzlichen Bestim m ungen h a t der 
A ngeklagte, obwohl sie ihm  hinreichend bekannt waren, 
nicht beachtet, er h a t vielm ehr jeweils m it einer Kanüle 
solange geimpft, bis diese infolge Verbiegens, Ab
brechens oder Stum pfwerdens n icht m ehr verw en
dungsfähig w ar. E r h a t dabei in  einzelnen Fällen  w eit 
m ehr als 100 Schweine m it einer Kanüle geimpft, wo
bei er den Im pfstoff unm ittelbar m it der Im pfkanüle 
aus der Serumflasche entnahm . In  der gleichen A rt 
im pfte der A ngeklagte auch noch, nachdem  Schweine
pest festgeste llt w orden w ar und ihm bew ußt wurde, 
daß seine Handlungsweise geeignet ist, diese Seuche 
w eiterzuverbreiten. A uf den Hinweis des Zeugen Kö.,
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